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f) Losweise Vergabe: 		  nein

g) Erbringung von Planungsleistungen: 	 nein

h) Ausführungsfrist:		  20.09.2010 bis 03.12.2010 

i) Anforderung u. Ausgabe der Verdingungsunterlagen: 
Anforderung 02.08.2010 bis 09.08.2010 bei Smits + Partner, Freie 
Architekten und Ingenieure, Wenigemarkt 5, 99084 Erfurt,  
Tel.-Nr. 0361/5628517, Fax-Nr. 0361/6422476
Der Versand der Unterlagen erfolgt ab 09.08.2010 aus-
schließlich per Post.

j) Kostenbeitrag für die Verdingungsunterlagen:
20,00 EUR. Überweisung vorab auf Konto 392 4327, BLZ 820 
20086 (HypoVereinsbank). Der Überweisungsbeleg ist mit 
der Anforderung einzureichen. Schecks werden nicht ent-
gegengenommen. Die Kosten werden nicht erstattet.

k) Ende der Angebotsfrist:		 23.08.2010, 16:20 Uhr

l) Angebote sind zu richten an: siehe Punkt a)
Die Angebote sind in verschlossenen, deutlich geken-
nzeichneten Umschlägen einzureichen – mit dem Vermerk:  
„Kirchenchor - Erneuerung Dachdeckung (Schiefer)“ 

m) Sprache: 			   Deutsch

Amtlicher Teil

Stadt Weißensee: Öffentliche Ausschreibung 
nach VOB/Teil A - Chordach

a) Vergabestelle:		  Stadtverwaltung Weißensee
			   Marktplatz 26, 99631 Weißensee

b) Vergabeverfahren: 	 Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A

c) Art des Auftrages: 	 Kirchenchor - Erneuerung 
			   Dachdeckung (Schiefer)

d) Ort der Ausführung:	 Stadtkirche „St. Peter & Paul“ in 
			   99631 Weißensee 
e) Art und Umfang der Leistungen (alle Angaben ca.): 

Gewerk 1 - Gerüstbauarbeiten 
- ca. 1500 m² Arbeits-/ Fassadengerüst 
- ca.   100 m  Dachfanggerüst
- ca.  2 Stück Treppenturm
- ca.   160 m   Bauzaun

Gewerk 2 – Dachdecker-/Dachklempnerarbeiten
- ca.   720 m² Abbruch Altdeutsche Schieferdeckung, Aussortie-
ren zur teilweisen Wiederverwendung, Erneuerung Vordeck-
ung aus Bitumendachbahn und Neueindeckung mit neuem 
und alten wiederverwendbarem Naturschiefer als Altdeutsche 
Deckung

Straßensperrungen und Verkehrsbeschränkungen im Landkreis Sömmerda, Stand 28.07.2010*

Straße Ortslage Zeitraum Behinderung Grund Umleitung

B 85 außerhalb der Ort-
schaft, Kreuzung B 85 
/ L1 058 (Hauenthal)

01.04.10-30.04.11 Verkehrsführung geän-
dert (Ampelregelung an 
2 Baustellenausfahrten)

Umbau der Kreuzung 
„Hauenthal“ zum Kreis-
verkehr im Zuge des 
Neubaus der ICE-Trasse

Verkehrsführung ge-
ändert, bauzeitliche 
örtliche Umfahrung

B 176 Ortslage Rothenber-
ga, Bahnhofstraße

12.04.10-31.08.10 Vollsperrung Kanal- und Straßen-
bauarbeiten

L 1 057-Lossa-Kahlwinkel- 
B176 und in Gegenrichtung 

L1 055 außerhalb der Ort-
schaft, L1 055, Groß-
mölsen - Ollendorf

28.06.10-30.11.11 Vollsperrung Neubau ICE-Trasse, 
Brückenbauarbeiten

Verkehrsführung ge-
ändert, bauzeitliche 
örtliche Umfahrung

K 3 außerhalb der Ortschaft, 
K 3, Buttstädt-Mannstedt

17.05.10-22.08.10 Vollsperrung Montagearbeiten 
Gänsebachtalbrücke, 
Neubau ICE-Trasse

Buttstädt-Hardisle-
ben-Mannstedt und 
in Gegenrichtung

B 85 Ortlage Kölleda, 
Brückentor, Brücke 
über den Frauenbach

02.08.10-29.10.10 Vollsperrung Brückenbauarbeiten Kölleda-B 176 Richtung 
Frohndorf-Kreisverkehr-L2 
135 - Dermsdorf - L1 051
-B 85 (Streitseebad) und 
in Gegenrichtung

B 176 Ortslage Ostramondra, 
Hauptstraße

02.08.10-15.10.10 Vollsperrung Straßenbauarbeiten Bachra-L2 164-Olbersleben-
B 85-Großneuhausen-Kölle-
da und in Gegenrichtung

*Änderungen auf  Grund von kurzfristig notwendigen Verkehrssicherungsmaßnahmen nach Redaktionsschluss sind jederzeit möglich.

Notwendige Reparatur- und Unterhaltungsarbeiten führen kurzzeitig zu Verkehrsraumeinschränkungen und werden örtlich abgesichert!

Über die aktuellen Straßensperrungen können Sie sich auch im Internet unter www.landkreis-soemmerda.de informieren.

Hinweise

Im gesamten Kreisgebiet ist mit Verkehrseinschränkungen durch Straßensanierungsarbeiten (Oberflächenbehandlung) und Fahrbahnmarkie-
rungsarbeiten auf Bundes-, Landes- und Kreisstraßen zu rechnen.

Im gesamten Kreisgebiet ist mit Verkehrseinschränkungen durch die Grasmahd zu rechnen.
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h) Ausführungsfrist:	 38. KW 2010 bis 17. KW 2011 die 
			   Ausführung erfolgt in zwei Abschnitten 
			   zeitlich gestaffelt 2010 und 2011 

i) Anforderung u. Ausgabe der Verdingungsunterlagen: 
Anforderung ab 02.08.2010 
Versand/ Abholung ab 06.08.2010 bei 
Romstedt, Gehring + Werner GmbH, Geleitweg 97/ 98, 99334 
Kirchheim, Tel.-Nr. 036200/6210, Fax-Nr. 036200/62111

j) Kostenbeitrag für die Verdingungsunterlagen:
Schutzgebühr 22,00 EUR incl. 19 % MwSt. zzgl. 4,00 EUR Post-
versand. Die Schutzgebühr ist als Verrechnungsscheck der 
Anforderung beizulegen bzw. als Barzahlung bei der Ab-
holung zu entrichten. Die Einzahlungsbeträge werden nicht 
zurück erstattet. 

Einzahlung an: Romstedt, Gehring + Werner GmbH, Com-
merzbank Erfurt, Kontonummer: 1320167, BLZ: 82040000

k) Ende der Angebotsfrist: 23.08.2010, 16:00 Uhr

l) Angebote sind zu richten an: siehe. Punkt a)
Die Angebote sind in verschlossenen, deutlich geken-
nzeichneten Umschlägen einzureichen – mit dem Ver-
merk:  „Los 1 – Werksteinsanierung Stadtmauer 1. Bauab-
schnitt“ 

m) Sprache: 	 Deutsch

n) Bei der Öffnung der Angebote dürfen anwesend sein:
 Bieter und deren Bevollmächtigte

o) Angebotseröffnung:	 Datum: 23.08.2010
			   Uhrzeit: 16:00 Uhr
			   Ort: Stadtverwaltung Weißensee, 
			   Verwaltungsneubau, 1. OG, 
			   Marktplatz 26, 99631 Weißensee

p) Geforderte Sicherheiten:
Mängelansprüchebürgschaft in Höhe von  3% der Brut-
toauftragssumme einschl. Nachträge

q) Zahlungsbedingungen:   gemäß Verdingungsunterlagen

r) Rechtsform der Bietergemeinschaften:
Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Ver-
treter

s) Geforderte Eignungsnachweise:
Der Bieter hat zum Nachweis seiner Fachkunde, Leistungs-
fähigkeit und Zuverlässigkeit Angaben zu machen gemäß § 6 
Nr. 3 (2) Buchstaben a-i VOB/A. 

Des Weiteren sind vorzulegen:

Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft
Unbedenklichkeitsbescheinigung des zuständigen Finan-
zamtes
Unbedenklichkeitsbescheinigung der Sozialversicherung
Auszug aus dem Gewerbezentralregister, der Auszug darf 
nicht älter als drei Monate sein
Freistellungsbescheinigung Finanzamt

Für die Auftragserteilung kommen nur Bieter in Betracht, 
die bereits Leistungen 

auch terminlich 
mit  Erfolg ausgeführt haben, die mit den zu vergebenden 
Leistungen vergleichbar sind. Alle Nachweise sind dem 
Angebot beizufügen.

t) Zuschlags- und Bindefrist:
Die Zuschlags- u. Bindefrist endet am 22.09.2010

u) Vergabeprüfstelle: 	
Landratsamt Sömmerda, Bahnhofstr. 2, 99610 Sömmerda

Albach
Bürgermeister

–
–

–
–

–

–
–

n) Bei der Öffnung der Angebote dürfen anwesend sein: 
Bieter und deren Bevollmächtigte

o) Angebotseröffnung:	 Datum: 23.08.2010
			   Uhrzeit: 16:20 Uhr
			   Ort: Stadtverwaltung Weißensee, 		
			   Verwaltungsneubau, 1. OG, 
			   Marktplatz 26, 99631 Weißensee

p) Geforderte Sicherheiten:
Mängelansprüchebürgschaft in Höhe von  3% der Brut-
toauftragssumme einschl. Nachträge

q) Zahlungsbedingungen:   gemäß Verdingungsunterlagen

r) Rechtsform der Bietergemeinschaften:
Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Ver-
treter

s) Geforderte Eignungsnachweise:
Der Bieter hat zum Nachweis seiner Fachkunde, Leistungs-
fähigkeit und Zuverlässigkeit Angaben zu machen gemäß § 6 
Nr. 3 (2) Buchstaben a-i VOB/A. 

Des Weiteren sind vorzulegen:

Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft
Unbedenklichkeitsbescheinigung des zuständigen Finanz-
amtes
Unbedenklichkeitsbescheinigung der Sozialversicherung
Auszug aus dem Gewerbezentralregister, der Auszug darf 
nicht älter als drei Monate sein
Freistellungsbescheinigung Finanzamt

Für die Auftragserteilung kommen nur Bieter in Betracht, 
die bereits Leistungen

auch terminlich 
mit  Erfolg ausgeführt haben, die mit den zu vergebenden 
Leistungen vergleichbar sind. Alle Nachweise sind dem 
Angebot beizufügen.

t) Zuschlags- und Bindefrist: 
Die Zuschlags- u. Bindefrist endet am 22.09.2010

u) Vergabeprüfstelle: 	
Landratsamt Sömmerda, Bahnhofstr. 2, 99610 Sömmerda

Albach
Bürgermeister
 

Stadt Weißensee: Öffentliche Ausschreibung 
nach VOB/Teil A – Stadtmauer

a) Vergabestelle:		  Stadtverwaltung Weißensee
			   Marktplatz 26, 99631 Weißensee

b) Vergabeverfahren:	 Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A

c) Art des Auftrages:	 Ausführung von Werksteinsanier-		
			   ungsarbeiten sowie flankierenden
			   Leistungen

d) Ort der Ausführung:	 Stadtmauer in 99631 Weißensee 

e) Art und Umfang der Leistungen (alle Angaben ca.): 

Los 1 –  Werksteinsanierung 1. Bauabschnitt

- Gerüstbau

- Mauerwerkssanierung

- Statische Sicherung

- Herstellen, Liefern und Versetzen Neuteile und Vierungen

- Restauratorische und Konservoratorische Maßnahmen        

f) Losweise Vergabe: 	 nein

g) Erbringung von Planungsleistungen: nein

–
–

–
–

–

–
–
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nung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes 
und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts 
(SachenR-DV) vom 20. Dezember 1994 (BGBl. I S. 3900) zu be-
scheinigen.

Wasserwirtschaftliche Anlage:	 Kanalleitungsnetz

Beschreibung der Anlage in der Gemarkung Guthmannshausen
Die Breite des Schutzstreifens beträgt:
bis DN 150 = 4 Meter (je 2 Meter links und rechts von der Achse 
des Kanals)
größer DN 150 bis DN 400 = 6 Meter (je 3 Meter links und re-
chts von der Achse des Kanals)
größer DN 400 bis DN 600 = 8 Meter (je 4 Meter links und re-
chts von der Achse des Kanals)
über DN 600 = 10 Meter ( je 5 Meter links und rechts von der 
Achse des Kanals)

Die Kanäle sind im Jahre 2009 eingemessen worden.

Gemarkung Flur Flurstück Grundbuchblatt

Guthmannshausen 2 139/16 600

Guthmannshausen 2 139/10 600

Guthmannshausen 2 139/2 600

Guthmannshausen 2 139/8 600

Guthmannshausen 2 139/7 600

Guthmannshausen 2 187/7 600

Guthmannshausen 5 418 600

Guthmannshausen 3 331/83 600

Guthmannshausen 3 331/62 395

Guthmannshausen 3 331/101 600

Guthmannshausen 3 331/100 600

Guthmannshausen 3 331/99 600

Guthmannshausen 3 331/96 6

Guthmannshausen 3 331/56 6

Guthmannshausen 3 331/147 740

Guthmannshausen 3 331/148 737

Guthmannshausen 3 331/149 733

Guthmannshausen 3 331/150 745

Guthmannshausen 3 331/151 753

Guthmannshausen 3 331/152 735

Guthmannshausen 3 331/153 739

Guthmannshausen 3 331/154 744

Guthmannshausen 3 331/155 738

Guthmannshausen 3 331/98 173

Guthmannshausen 3 329 600

Guthmannshausen 3 331/132 173

Guthmannshausen 3 331/86 600

Die vorab aufgeführten Grundstücke liegen im Bereich des 
Amtsgerichtes Sömmerda, Grundbuchamt Sömmerda.

Das Grundbuchbereinigungsgesetz soll die Interessen der in 
Frage kommenden Bürger wahren. Danach kann jeder Betrof-
fene in die entsprechenden Unterlagen Einsicht nehmen und 
eventuell (bei nachweislich beeinträchtigten Interessen) Wid-
erspruch einlegen.

Da die Dienstbarkeit durch Gesetz bereits entstanden ist, kann 
ein Widerspruch nicht damit  begründet werden, dass kein Ein-
verständnis mit der Belastung des Grundbuches erteilt wird.

Öffentliche Bekanntmachung – Bau- und 	
Vergabeausschuss

Am Montag, 9. August 2010, 17:00 Uhr findet eine  Sitzung 
des Bau- und Vergabeausschusses des Landkreises Sömmerda 
statt.

Tagungsort ist das Landratsamt Sömmerda, Kultur- und Medi-
enraum, Bahnhofstraße 9, 99610 Sömmerda

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

öffentlicher Teil

Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sit-
zung vom 3. Mai 2010, 10. Mai 2010 und 17. Juni 2010

Vergabe von Leistungen zur Unterhaltung der Kreisstra-
ßen für den Zeitraum vom 1. Januar 2011 bis zum 31. De-
zember 2015; 					      
hier: Los 1, Nördlicher Landkreis

Vergabe von Leistungen zur Unterhaltung der Kreis-
straßen für den Zeitraum vom 1. Januar 2011 bis 
zum 31. Dezember 2015, 				     
hier: Los 2, Südlicher Landkreis

Vergabe von Leistungen zur Durchführung des Winter-
dienstes auf Kreisstraßen für den Zeitraum vom 11. No-
vember 2010 bis 30. April 2015; 				    
hier: Los 1, Nördlicher Landkreis

Vergabe von Leistungen zur Durchführung des Winterdiens-
tes auf Kreisstraßen für den Zeitraum vom 11. November 
2010 bis zum 30. April 2015; 				     
hier: Los 2, Südlicher Landkreis

Anfragen und Mitteilungen

nichtöffentlicher Teil

Genehmigung der Niederschrift über die nichtöffentliche 
Sitzung vom 10. Mai 2010

Anfragen und Mitteilungen

– Änderungen bleiben vorbehalten – 

Die Sitzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

(gez. Dohndorf)
Landrat

Bekanntmachung zum Grundbuchbereini-
gungsgesetz - Gemarkung Guthmannshausen

Mitteilung des Amtes für Bodenschutz / Altlasten, 	
wassergefährdende Stoffe und Chemikalienrecht

Das Verlegen von Wasserleitungen geschah bis 1991 in der 
Regel ohne die Einholung der Zustimmung des Eigentümers 
des jeweiligen Grundstückes. Zur Sicherung der persönlichen 
Rechte haben die Aufgabenträger der Wasserversorgung bzw. 
Abwasserentsorgung die Möglichkeit, entsprechende persön-
liche Grunddienstbarkeiten für bestehende wasserwirtschaftli-
che Anlagen in das Grundbuch eintragen zu lassen.

Der Abwasserzweckverband „Finne“, Bahnhofstraße 28 3, 
99610 Sömmerda, beantragt zu Lasten mehrerer Grundstücke 
das Bestehen einer persönlichen Dienstbarkeit zugunsten des 
Antragstellenden für die nachfolgend aufgeführte wasser-
wirtschaftliche Anlage gemäß § 9 Abs. 9 Grundbuchbereini-
gungsgesetz (GBBerG) vom 20. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2182) 
zuletzt geändert durch Artikel 93 der Verordnung vom 31. Ok-
tober 2006 (BGBl. I S. 2407) in Verbindung mit § 1 der Verord-

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Gemarkung Flur Flurstück Grundbuchblatt

Roldisleben 3 157/119 134

Roldisleben 3 68/10 153

Roldisleben 3 68/2 76

Roldisleben 3 121/28 17

Roldisleben 3 121/56 94
ungetrennter Hofraum

Roldisleben 3 121/55 153

Roldisleben 3 111/1 153

Roldisleben 3 114/2 111

Roldisleben 3 113 156

Roldisleben 3 112 76

Roldisleben 3 96 162

Roldisleben 3 76 162

Roldisleben 3 85 153

Roldisleben 3 178/79 61

Roldisleben 3 87 153

Roldisleben 3 179/79 61

Roldisleben 3 86 176

Roldisleben 3 88 176

Roldisleben 3 90 153

Roldisleben 3 121/32 81

Roldisleben 3 121/30 120

Roldisleben 3 132/2 153

Roldisleben 3 132/1 78

Roldisleben 3 130 96

Roldisleben 3 121/21 165

Roldisleben 3 121/36 165

Roldisleben 3 121/38 165

Die vorab aufgeführten Grundstücke liegen im Bereich des 
Amtsgerichtes Sömmerda, Grundbuchamt Sömmerda.

Das Grundbuchbereinigungsgesetz soll die Interessen der in 
Frage kommenden Bürger wahren. Danach kann jeder Betrof-
fene in die entsprechenden Unterlagen Einsicht nehmen und 
eventuell (bei nachweislich beeinträchtigten Interessen) Wid-
erspruch einlegen.

Da die Dienstbarkeit durch Gesetz bereits entstanden ist, kann 
ein Widerspruch nicht damit  begründet werden, dass kein Ein-
verständnis mit der Belastung des Grundbuches erteilt wird.

Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, 
dass die von dem antragstellenden Unternehmen dargestellte 
Leitungsführung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass ein Wid-
erspruch sich nur dagegen richten kann, dass das Grundstück 
gar nicht von einer LEITUNG betroffen ist oder in anderer 
Weise, als von dem Unternehmen dargestellt.

Wir möchten Sie daher bitten, nur in begründeten Fällen von 
Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen. Der Wider-
spruch kann schriftlich oder zur Niederschrift bis zum Ende 
der Auslegefrist (16. September 2010) erhoben werden.
Die Umweltämter sind gemäß § 3 SachenR-DV zuständig für 
die Durchführung des Bescheinigungsverfahrens. Entsprech-
end § 7 Abs. 1 SachenR-DV wird der o.g. Antrag im Landratsamt 
Sömmerda in der Zeit vom

16. August 2010 bis 16. September 2010

ausgelegt.

Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, 
dass die von dem antragstellenden Unternehmen dargestellte 
Leitungsführung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass ein Wid-
erspruch sich nur dagegen richten kann, dass das Grundstück 
gar nicht von einer LEITUNG betroffen ist oder in anderer 
Weise, als von dem Unternehmen dargestellt.

Wir möchten Sie daher bitten, nur in begründeten Fällen von 
Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen. Der Wider-
spruch kann schriftlich oder zur Niederschrift bis zum Ende 
der Auslegefrist (16. September 2010) erhoben werden.
Die Umweltämter sind gemäß § 3 SachenR-DV zuständig für 
die Durchführung des Bescheinigungsverfahrens. Entsprech-
end § 7 Abs. 1 SachenR-DV wird der o.g. Antrag im Landratsamt 
Sömmerda in der Zeit vom

16. August 2010 bis 16. September 2010

ausgelegt.

In die Antragsunterlagen kann innerhalb der Sprechzeiten 
(Mo, Do, Fr: 8-12 Uhr, Di: 8-12, 14-18 Uhr) bzw. außerhalb der 
Sprechzeiten nach Terminvereinbarung (Frau Köhler, Tel. 
03634/354 632 oder im Sekretariat Tel.: 03634/354 675) im Land-
ratsamt Sömmerda, Amt 54, Zimmer E 33 oder 2.43, Wieland-
straße 4, 99610 Sömmerda, Einsicht genommen werden.

Sömmerda, 04. August 2010
Amt 54, Bodenschutz / Altlasten, wassergefährdende 
Stoffe und Chemikalienrecht
Landkreis

Bekanntmachung zum Grundbuchbereini-
gungsgesetz – Gemarkung Roldisleben

Das Verlegen von Wasserleitungen geschah bis 1991 in der 
Regel ohne die Einholung der Zustimmung des Eigentümers 
des jeweiligen Grundstückes. Zur Sicherung der persönlichen 
Rechte haben die Aufgabenträger der Wasserversorgung bzw. 
Abwasserentsorgung die Möglichkeit, entsprechende persön-
liche Grunddienstbarkeiten für bestehende wasserwirtschaftli-
che Anlagen in das Grundbuch eintragen zu lassen.

Der Abwasserzweckverband „Finne“, Bahnhofstraße 28 3, 
99610 Sömmerda, beantragt zu Lasten mehrerer Grundstücke 
das Bestehen einer persönlichen Dienstbarkeit zugunsten des 
Antragstellenden für die nachfolgend aufgeführte wasser-
wirtschaftliche Anlage gemäß § 9 Abs. 9 Grundbuchbereini-
gungsgesetz (GBBerG) vom 20. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2182) 
zuletzt geändert durch Artikel 93 der Verordnung vom 31. Ok-
tober 2006 (BGBl. I S. 2407) in Verbindung mit § 1 der Verord-
nung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes 
und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts 
(SachenR-DV) vom 20. Dezember 1994 (BGBl. I S. 3900) zu be-
scheinigen.

Wasserwirtschaftliche Anlage:	 Kanalleitungsnetz

Beschreibung der Anlage in der Gemarkung Roldisleben

Die Breite des Schutzstreifens beträgt:

bis DN 150 = 4 Meter (je 2 Meter links und rechts von der Achse 
des Kanals)

größer DN 150 bis DN 400 = 6 Meter (je 3 Meter links und re-
chts von der Achse des Kanals)

größer DN 400 bis DN 600 = 8 Meter (je 4 Meter links und re-
chts von der Achse des Kanals)

über DN 600 = 10 Meter ( je 5 Meter links und rechts von der 
Achse des Kanals)

Die Kanäle sind im Jahre 2009 eingemessen worden.
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Da die Dienstbarkeit durch Gesetz bereits entstanden ist, kann 
ein Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Ein-
verständnis mit der Belastung des Grundbuches erteilt wird.

Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, 
dass die von dem antragstellenden Unternehmen dargestell-
te Leitungsführung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass ein 
Widerspruch sich nur dagegen richten kann, dass das Grund-
stück gar nicht von einer LEITUNG betroffen ist oder in ande-
rer Weise, als von dem Unternehmen dargestellt.

Wir möchten Sie daher bitten, nur in begründeten Fällen von 
Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen. Der Wider-
spruch kann schriftlich oder zur Niederschrift bis zum Ende 
der Auslegefrist (16. September 2010) erhoben werden.
Die Umweltämter sind gemäß § 3 SachenR-DV zuständig für 
die Durchführung des Bescheinigungsverfahrens. Entspre-
chend § 7 Abs. 1 SachenR-DV wird der o.g. Antrag im Land-
ratsamt Sömmerda in der Zeit vom

16. August 2010 bis 16. September 2010
ausgelegt.

In die Antragsunterlagen kann innerhalb der Sprechzeiten 
(Mo, Do, Fr: 8-12 Uhr, Di: 8-12, 14-18 Uhr) bzw. außerhalb der 
Sprechzeiten nach Terminvereinbarung (Frau Köhler, Tel. 
03634/354 632 oder im Sekretariat Tel.: 03634/354 675) im Land-
ratsamt Sömmerda, Amt 54, Zimmer E 33 oder 2.43, Wieland-
straße 4, 99610 Sömmerda, Einsicht genommen werden.

Sömmerda, 04. August 2010
Amt 54, Bodenschutz / Altlasten, wassergefährdende 
Stoffe und Chemikalienrecht
Landkreis

Bekanntmachung zum Grundbuchbereini-
gungsgesetz – Gemarkung Haßleben

Das Verlegen von Wasserleitungen geschah bis 1991 in der 
Regel ohne die Einholung der Zustimmung des Eigentümers 
des jeweiligen Grundstückes. Zur Sicherung der persönlichen 
Rechte haben die Aufgabenträger der Wasserversorgung bzw. 
Abwasserentsorgung die Möglichkeit, entsprechende persön-
liche Grunddienstbarkeiten für bestehende wasserwirtschaftli-
che Anlagen in das Grundbuch eintragen zu lassen.

Der Abwasserzweckverband „Finne“, Bahnhofstraße 28 3, 
99610 Sömmerda, beantragt zu Lasten mehrerer Grundstücke 
das Bestehen einer persönlichen Dienstbarkeit zugunsten des 
Antragstellenden für die nachfolgend aufgeführte wasser-
wirtschaftliche Anlage gemäß § 9 Abs. 9 Grundbuchbereini-
gungsgesetz (GBBerG) vom 20. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2182) 
zuletzt geändert durch Artikel 93 der Verordnung vom 31. Ok-
tober 2006 (BGBl. I S. 2407) in Verbindung mit § 1 der Verord-
nung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes 
und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts 
(SachenR-DV) vom 20. Dezember 1994 (BGBl. I S. 3900) zu be-
scheinigen.

Wasserwirtschaftliche Anlage:	 Kanalleitungsnetz

Beschreibung der Anlage in der Gemarkung Haßleben
Die Breite des Schutzstreifens beträgt:
bis DN 150 = 4 Meter (je 2 Meter links und rechts von der Achse 
des Kanals)
größer DN 150 bis DN 400 = 6 Meter (je 3 Meter links und re-
chts von der Achse des Kanals)
größer DN 400 bis DN 600 = 8 Meter (je 4 Meter links und re-
chts von der Achse des Kanals)
über DN 600 = 10 Meter ( je 5 Meter links und rechts von der 
Achse des Kanals)

Die Kanäle sind im Jahre 2009 eingemessen worden.

In die Antragsunterlagen kann innerhalb der Sprechzeiten 
(Mo, Do, Fr: 8-12 Uhr, Di: 8-12, 14-18 Uhr) bzw. außerhalb der 
Sprechzeiten nach Terminvereinbarung (Frau Köhler, Tel. 
03634/354 632 oder im Sekretariat Tel.: 03634/354 675) im Land-
ratsamt Sömmerda, Amt 54, Zimmer E 33 oder 2.43, Wieland-
straße 4, 99610 Sömmerda, Einsicht genommen werden.

Sömmerda, 04. August 2010
Amt 54, Bodenschutz / Altlasten, wassergefährdende 
Stoffe und Chemikalienrecht
Landkreis

Bekanntmachung zum Grundbuchbereini-
gungsgesetz – Gemarkung Werningshausen

Das Verlegen von Wasserleitungen geschah bis 1991 in der 
Regel ohne die Einholung der Zustimmung des Eigentümers 
des jeweiligen Grundstückes. Zur Sicherung der persönlichen 
Rechte haben die Aufgabenträger der Wasserversorgung bzw. 
Abwasserentsorgung die Möglichkeit, entsprechende persön-
liche Grunddienstbarkeiten für bestehende wasserwirtschaft-
liche Anlagen in das Grundbuch eintragen zu lassen.

Der Abwasserzweckverband „Finne“, Bahnhofstraße 28 3, 
99610 Sömmerda, beantragt zu Lasten mehrerer Grundstücke 
das Bestehen einer persönlichen Dienstbarkeit zugunsten des 
Antragstellenden für die nachfolgend aufgeführte wasserwirt-
schaftliche Anlage gemäß § 9 Abs. 9 Grundbuchbereinigungs-
gesetz (GBBerG) vom 20. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2182) 
zuletzt geändert durch Artikel 93 der Verordnung vom 31. Ok-
tober 2006 (BGBl. I S. 2407) in Verbindung mit § 1 der Verord-
nung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes 
und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts 
(SachenR-DV) vom 20. Dezember 1994 (BGBl. I S. 3900) zu be-
scheinigen.

Wasserwirtschaftliche Anlage:	 Kanalleitungsnetz

Beschreibung der Anlage in der Gemarkung Werningshausen
Die Breite des Schutzstreifens beträgt:
bis DN 150 = 4 Meter (je 2 Meter links und rechts von der Ach-
se des Kanals)
größer DN 150 bis DN 400 = 6 Meter (je 3 Meter links und rechts 
von der Achse des Kanals)
größer DN 400 bis DN 600 = 8 Meter (je 4 Meter links und rechts 
von der Achse des Kanals)
über DN 600 = 10 Meter ( je 5 Meter links und rechts von der 
Achse des Kanals)

Die Kanäle sind im Jahre 2009 eingemessen worden.

Gemarkung Flur Flurstück Grundbuchblatt

Werningshausen 1 42/1 526

Werningshausen 1 304 982

Werningshausen 1 39/2 958

Werningshausen 1 99/1 468

Werningshausen 1 100/1 982

Werningshausen 1 300/1 982

Die vorab aufgeführten Grundstücke liegen im Bereich des 
Amtsgerichtes Sömmerda, Grundbuchamt Sömmerda.

Das Grundbuchbereinigungsgesetz soll die Interessen der in 
Frage kommenden Bürger wahren. Danach kann jeder Betrof-
fene in die entsprechenden Unterlagen Einsicht nehmen und 
eventuell (bei nachweislich beeinträchtigten Interessen) Wi-
derspruch einlegen.
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Gemarkung Flur Flurstück Grundbuchblatt

Haßleben 2 343 1152

Haßleben 15 1906 45

Haßleben 15 1924 1196

Haßleben 1 64 457

Haßleben 1 65 83

Haßleben 8 1108/11 1305

Haßleben 8 1108/10 1353

Haßleben 1 107/2 1353

Haßleben 1 108 1270

Haßleben 8 1175 1219

Haßleben 8 1172/1 1357

Haßleben 8 1172/3 1357

Haßleben 8 1110 1302

Die vorab aufgeführten Grundstücke liegen im Bereich des 
Amtsgerichtes Sömmerda, Grundbuchamt Sömmerda.

Das Grundbuchbereinigungsgesetz soll die Interessen der in 
Frage kommenden Bürger wahren. Danach kann jeder Betrof-
fene in die entsprechenden Unterlagen Einsicht nehmen und 
eventuell (bei nachweislich beeinträchtigten Interessen) Wid-
erspruch einlegen.

Da die Dienstbarkeit durch Gesetz bereits entstanden ist, kann 
ein Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Ein-
verständnis mit der Belastung des Grundbuches erteilt wird.

Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, 
dass die von dem antragstellenden Unternehmen dargestellte 
Leitungsführung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass ein Wid-
erspruch sich nur dagegen richten kann, dass das Grundstück 
gar nicht von einer LEITUNG betroffen ist oder in anderer 
Weise, als von dem Unternehmen dargestellt.

Wir möchten Sie daher bitten, nur in begründeten Fällen von 
Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen. Der Wider-
spruch kann schriftlich oder zur Niederschrift bis zum Ende 
der Auslegefrist (16. September 2010) erhoben werden.
Die Umweltämter sind gemäß § 3 SachenR-DV zuständig für 
die Durchführung des Bescheinigungsverfahrens. Entsprech-
end § 7 Abs. 1 SachenR-DV wird der o.g. Antrag im Landratsamt 
Sömmerda in der Zeit vom

16. August 2010 bis 16. September 2010

ausgelegt.

In die Antragsunterlagen kann innerhalb der Sprechzeiten 
(Mo, Do, Fr: 8-12 Uhr, Di: 8-12, 14-18 Uhr) bzw. außerhalb der 
Sprechzeiten nach Terminvereinbarung (Frau Köhler, Tel. 
03634/354 632 oder im Sekretariat Tel.: 03634/354 675) im Land-
ratsamt Sömmerda, Amt 54, Zimmer E 33 oder 2.43, Wieland-
straße 4, 99610 Sömmerda, Einsicht genommen werden.

Sömmerda, 04. August 2010
Amt 54, Bodenschutz / Altlasten, wassergefährdende 
Stoffe und Chemikalienrecht
Landkreis

Bekanntmachung zum Grundbuchbereini-
gungsgesetz – Gemarkung Kleinneuhausen

Das Verlegen von Wasserleitungen geschah bis 1991 in der 
Regel ohne die Einholung der Zustimmung des Eigentümers 
des jeweiligen Grundstückes. Zur Sicherung der persönlichen 

Rechte haben die Aufgabenträger der Wasserversorgung bzw. 
Abwasserentsorgung die Möglichkeit, entsprechende persön-
liche Grunddienstbarkeiten für bestehende wasserwirtschaftli-
che Anlagen in das Grundbuch eintragen zu lassen.

Der Abwasserzweckverband „Finne“, Bahnhofstraße 28 3, 
99610 Sömmerda, beantragt zu Lasten mehrerer Grundstücke 
das Bestehen einer persönlichen Dienstbarkeit zugunsten des 
Antragstellenden für die nachfolgend aufgeführte wasser-
wirtschaftliche Anlage gemäß § 9 Abs. 9 Grundbuchbereini-
gungsgesetz (GBBerG) vom 20. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2182) 
zuletzt geändert durch Artikel 93 der Verordnung vom 31. Ok-
tober 2006 (BGBl. I S. 2407) in Verbindung mit § 1 der Verord-
nung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes 
und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts 
(SachenR-DV) vom 20. Dezember 1994 (BGBl. I S. 3900) zu be-
scheinigen.

Wasserwirtschaftliche Anlage:	 Kanalleitungsnetz

Beschreibung der Anlage in der Gemarkung Kleinneuhausen
Die Breite des Schutzstreifens beträgt:
bis DN 150 = 4 Meter (je 2 Meter links und rechts von der Achse 
des Kanals)
größer DN 150 bis DN 400 = 6 Meter (je 3 Meter links und re-
chts von der Achse des Kanals)
größer DN 400 bis DN 600 = 8 Meter (je 4 Meter links und re-
chts von der Achse des Kanals)
über DN 600 = 10 Meter ( je 5 Meter links und rechts von der 
Achse des Kanals)

Die Kanäle sind im Jahre 2009 eingemessen worden.

Gemarkung Flur Flurstück Grundbuchblatt

Kleinneuhausen 1 56/4 440

Kleinneuhausen 1 56/6 440

Kleinneuhausen 1 34/2 440

Die vorab aufgeführten Grundstücke liegen im Bereich des 
Amtsgerichtes Sömmerda, Grundbuchamt Sömmerda.

Das Grundbuchbereinigungsgesetz soll die Interessen der in 
Frage kommenden Bürger wahren. Danach kann jeder Betrof-
fene in die entsprechenden Unterlagen Einsicht nehmen und 
eventuell (bei nachweislich beeinträchtigten Interessen) Wid-
erspruch einlegen.

Da die Dienstbarkeit durch Gesetz bereits ent-
standen ist, kann ein Widerspruch nicht damit  
begründet werden, dass kein Einverständnis mit der Belastung 
des Grundbuches erteilt wird.

Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, 
dass die von dem antragstellenden Unternehmen dargestellte 
Leitungsführung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass ein Wid-
erspruch sich nur dagegen richten kann, dass das Grundstück 
gar nicht von einer LEITUNG betroffen ist oder in anderer 
Weise, als von dem Unternehmen dargestellt.

Wir möchten Sie daher bitten, nur in begründeten Fällen von 
Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen. Der Wider-
spruch kann schriftlich oder zur Niederschrift bis zum Ende 
der Auslegefrist (16. September 2010) erhoben werden.
Die Umweltämter sind gemäß § 3 SachenR-DV zuständig für 
die Durchführung des Bescheinigungsverfahrens. Entsprech-
end § 7 Abs. 1 SachenR-DV wird der o.g. Antrag im Landratsamt 
Sömmerda in der Zeit vom

16. August 2010 bis 16. September 2010

ausgelegt.
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Die vorab aufgeführten Grundstücke liegen im Bereich des 
Amtsgerichtes Sömmerda, Grundbuchamt Sömmerda.

Das Grundbuchbereinigungsgesetz soll die Interessen der in 
Frage kommenden Bürger wahren. Danach kann jeder Betrof-
fene in die entsprechenden Unterlagen Einsicht nehmen und 
eventuell (bei nachweislich beeinträchtigten Interessen) Wi-
derspruch einlegen.

Da die Dienstbarkeit durch Gesetz bereits entstanden ist, kann 
ein Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Ein-
verständnis mit der Belastung des Grundbuches erteilt wird.

Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, 
dass die von dem antragstellenden Unternehmen dargestell-
te Leitungsführung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass ein 
Widerspruch sich nur dagegen richten kann, dass das Grund-
stück gar nicht von einer LEITUNG betroffen ist oder in ande-
rer Weise, als von dem Unternehmen dargestellt.

Wir möchten Sie daher bitten, nur in begründeten Fällen von 
Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen. Der Wider-
spruch kann schriftlich oder zur Niederschrift bis zum Ende 
der Auslegefrist (16. September 2010) erhoben werden.
Die Umweltämter sind gemäß § 3 SachenR-DV zuständig für 
die Durchführung des Bescheinigungsverfahrens. Entspre-
chend § 7 Abs. 1 SachenR-DV wird der o.g. Antrag im Land-
ratsamt Sömmerda in der Zeit vom

16. August 2010 bis 16. September 2010

ausgelegt.

In die Antragsunterlagen kann innerhalb der Sprechzeiten 
(Mo, Do, Fr: 8-12 Uhr, Di: 8-12, 14-18 Uhr) bzw. außerhalb der 
Sprechzeiten nach Terminvereinbarung (Frau Köhler, Tel. 
03634/354 632 oder im Sekretariat Tel.: 03634/354 675) im Land-
ratsamt Sömmerda, Amt 54, Zimmer E 33 oder 2.43, Wieland-
straße 4, 99610 Sömmerda, Einsicht genommen werden.

Sömmerda, 04. August 2010
Amt 54, Bodenschutz / Altlasten, wassergefährdende 
Stoffe und Chemikalienrecht
Landkreis

Beschlüsse der Verbandsversammlung des 	
Abwasserzweckverbandes „Finne“

Bekanntmachung des Abwasserzweckverbandes „Finne“gem. 
§ 40 Abs. 2 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)

Die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes 
„Finne“ hat in ihrer öffentlichen  Sitzung am 15. Juli 2010 fol-
gende Beschlüsse mehrheitlich gefasst, die hiermit öffentlich 
bekannt gemacht werden:

Beschluss-Nr. 50/2010
Vermögensübertragungsvertrag AZV „Finne“ mit AZV „Rieth“ 
i. L. ./. Stadt Kindelbrück ./. Gemeinde Kannawurf ./. Gemeinde 
Bilzingsleben

Die Verbandsversammlung des AZV „Finne“ beschließt den 
Vermögensübertragungsvertrag AZV „Finne“  mit AZV „Rieth“ 
i. L. ./. Stadt Kindelbrück ./. Gemeinde Kannawurf ./. Gemeinde 
Bildzingsleben.

Beschluss-Nr. 51/2010
Beitritt der Stadt Kindelbrück in den AZV „Finne“

Die Verbandsversammlung des AZV „Finne“ beschließt den 
Beitritt der Stadt Kindelbrück in den AZV „Finne“.

In die Antragsunterlagen kann innerhalb der Sprechzeiten 
(Mo, Do, Fr: 8-12 Uhr, Di: 8-12, 14-18 Uhr) bzw. außerhalb der 
Sprechzeiten nach Terminvereinbarung (Frau Köhler, Tel. 
03634/354 632 oder im Sekretariat Tel.: 03634/354 675) im Land-
ratsamt Sömmerda, Amt 54, Zimmer E 33 oder 2.43, Wieland-
straße 4, 99610 Sömmerda, Einsicht genommen werden.

Sömmerda, 04. August 2010
Amt 54, Bodenschutz / Altlasten, wassergefährdende 
Stoffe und Chemikalienrecht
Landkreis

Bekanntmachung zum Grundbuchbereini-
gungsgesetz – Gemarkung Schafau

Das Verlegen von Wasserleitungen geschah bis 1991 in der 
Regel ohne die Einholung der Zustimmung des Eigentümers 
des jeweiligen Grundstückes. Zur Sicherung der persönlichen 
Rechte haben die Aufgabenträger der Wasserversorgung bzw. 
Abwasserentsorgung die Möglichkeit, entsprechende persön-
liche Grunddienstbarkeiten für bestehende wasserwirtschaft-
liche Anlagen in das Grundbuch eintragen zu lassen.

Der Abwasserzweckverband „Finne“, Bahnhofstraße 28 3, 
99610 Sömmerda, beantragt zu Lasten mehrerer Grundstücke 
das Bestehen einer persönlichen Dienstbarkeit zugunsten des 
Antragstellenden für die nachfolgend aufgeführte wasserwirt-
schaftliche Anlage gemäß § 9 Abs. 9 Grundbuchbereinigungs-
gesetz (GBBerG) vom 20. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2182) 
zuletzt geändert durch Artikel 93 der Verordnung vom 31. Ok-
tober 2006 (BGBl. I S. 2407) in Verbindung mit § 1 der Verord-
nung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes 
und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts 
(SachenR-DV) vom 20. Dezember 1994 (BGBl. I S. 3900) zu be-
scheinigen.

Wasserwirtschaftliche Anlage:	 Kanalleitungsnetz

Beschreibung der Anlage in der Gemarkung Schafau

Die Breite des Schutzstreifens beträgt:
bis DN 150 = 4 Meter (je 2 Meter links und rechts von der Ach-
se des Kanals)
größer DN 150 bis DN 400 = 6 Meter (je 3 Meter links und rechts 
von der Achse des Kanals)
größer DN 400 bis DN 600 = 8 Meter (je 4 Meter links und rechts 
von der Achse des Kanals)
über DN 600 = 10 Meter ( je 5 Meter links und rechts von der 
Achse des Kanals)

Die Kanäle sind im Jahre 2009 eingemessen worden.

Gemarkung Flur Flurstück Grundbuchblatt

Schafau 2 347/40 60

Schafau 2 336/41 63

Schafau 2 33 64

Schafau 2 62 6

Schafau 2 61/1 83

Schafau 2 49 70

Schafau 2 51 21

Schafau 2 47 70

Schafau 2 52 45

Schafau 2 50 70

Schafau 2 59 32
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Beschluss-Nr. 52/2010
Beitritt der Gemeinde Kannawurf in den AZV „Finne“

Die Verbandsversammlung des AZV „Finne“ beschließt den 
Beitritt der Gemeinde Kannawurf in den AZV „Finne“.

Beschluss-Nr. 53/2010
Beitritt der Gemeinde Bilzingsleben in den AZV „Finne“

Die Verbandsversammlung des AZV „Finne“ beschließt den 
Beitritt der Gemeinde Bilzingsleben in den AZV „Finne“.

Beschluss-Nr. 54/2010
2. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des AZV „Finne“

Die Verbandsversammlung des AZV „Finne“ beschließt die 2. 
Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des AZV „Finne“.

Beschluss-Nr. 55/2010
Vergabe von Leistungen 
Maßnahme Kanalnetz Kölleda –  Regelschule Kölleda, 
Erneuerung Mischwasserkanal DN 400

Die Verbandsversammlung des AZV „Finne“ beschließt die 
Vergabe von Leistungen für die Maßnahme Kanalnetz Kölleda 
– Regelschule Kölleda, Erneuerung Mischwasserkanal DN 400.

Beschluss-Nr. 56/2010
Aufhebung des Beschlusses Nr. 49/2010 vom 14.06.2010 
Durchführung einer beschränkten Ausschreibung für die 
Maßnahme Sanierung Mischwasserkanal Kirchallee in 99636 
Rastenberg

Die Verbandsversammlung des AZV „Finne“ beschließt 
die Aufhebung des Beschlusses Nr. 49/2010 vom 14.06.2010 
– Durchführung einer beschränkten Ausschreibung für die 
Maßnahme Sanierung Mischwasserkanal Kirchallee in 99636 
Rastenberg.

Abwasserbeseitigungskonzept AZV Finne

Bekanntmachung des Abwasserzweckverbandes „Finne“ gem. 
§ 40 Abs. 2 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)

Das Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) des Abwasserzweck-
verbandes „Finne“ für den Zeitraum 2010 – 2015, 2. Fortschrei-
bung 2010, Stand 15.02.2010, wurde mit Beschluss-Nr. 13/2010 
vom 18.02.2010 durch die Verbandsversammlung des AZV „Fin-
ne“ bestätigt.

Mit Schreiben vom 15.07.2010 liegt die Übereinstimmungs-
feststellung der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Ge-
ologie sowie der Unteren Wasserbehörde des Landratsamtes 
Sömmerda zum ABK des AZV „Finne“ (Stand Februar 2010 mit 
Änderung der Anlagen 2 und 3 vom Juli 2010) vor.

Das ABK des AZV „Finne“ liegt nach der Bekanntgabe im Amts-
blatt des Landkreises Sömmerda für 2 Wochen öffentlich zur 
Einsichtnahme in der Geschäftsstelle des AZV „Finne“, Bahn-
hofstraße 28, 99610 Sömmerda, Haus 1, Sekretariat – Raum 123 
– zu den öffentlichen Sprechzeiten aus. 

1. Satzung zur Änderung der Beitrags- und 	
Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung 
des Abwasserzweckverbandes „Finne“

Auf Grund der §§ 2 und 12 des Thüringer Kommunalabgaben-
gesetzes (ThürKAG) in der Fassung der Neube-kanntmachung 
vom 19. September 2000 (GVBl. S. 301), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 18. August 2009 (GVBl. S. 646)  hat die Verbands-
versammlung des Abwasserzweckverbandes „Finne“ in Ihrer 

Sitzung am 19.04.2010 folgende 1. Satzung zur Änderung der 
Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung 
beschlossen:

Artikel 1 
In § 4 – Beitragsmaßstab – wird die Aufzählung in Abs. 2 Bst. 
b) Doppelbst. bb) Punkt 1, S. 2 um folgende Gemeinden er-
weitert:

Kutzleben (Kutzleben, OT Lützensömmern)		 29 m
Wundersleben					     27 m
Günstedt 					     37 m

Artikel 2
Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Sömmerda, den 26.07.2010

Abwasserzweckverband „Finne“
gez. Rammelt
Verbandsvorsitzender 

Hinweis:

Die 1. Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensat-
zung zur Entwässerungssatzung des Abwasserzweckverbandes 
„Finne“ wurde der Kommunalaufsicht des Landratsamtes 
Sömmerda mit Eingangsbestätigung vom 19.05.2010 vorgelegt. 
Durch die Kommunalaufsicht wurde die von der Verbandsver-
sammlung am 19.04.2010 beschlossene o.g. Satzung mit Schrei-
ben vom 19.07.2010 rechtsaufsichtlich genehmigt.

Gem. § 20 ThürKGG i.V.m. § 21 Abs. 4 ThürKO ist eine Verlet-
zung der Bestimmungen über

persönliche Beteiligung 				  
(§ 30  Abs. 4 ThürKGG i.V.m. § 38 ThürKO) und

die Einberufung und die Tagesordnung von Sitzungen der 
Verbandsversammlung 				  
(§ 29 ThürKGG i.V.m. § 35 ThürKO)

unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach der 
öffentlichen Bekanntmachung der Satzung schriftlich unter 
Bezeichnung der Tatsachen, die eine solche Rechtsverletzung 
begründen können, gegenüber dem Abwasserzweckverband 
„Finne“ geltend gemacht worden ist.

gez. Rammelt
Verbandsvorsitzender

Der Landrat informiert

Bürgerberatung

Jeweils dienstags zwischen 16.00 und 18.00 Uhr bieten Mitar-
beiter des Landratsamtes Sömmerda (Herr Schneider, Herr 
Fiebig und Herr Doll) in der Bahnhofstraße 9 eine Bürgerbera-
tung an. 

Es wird aber darauf hingewiesen, dass diese Bürgerberatung 
keine rechtliche Beratung nach dem Rechtsdienstleistungsge-
setz, sondern den Bürgern eine Hilfestellung auf dem oft müh-
samen Behördenweg ist.

Nächste Bürgersprechstunde am:

10.08.2010   Herr Doll	          Zi. 214	 Tel. 03634/354-240

17.08.2010   Herr Fiebig                Zi. 104	 Tel. 03634/354-201

24.08.2010   Herr Schneider        Zi. 118	 Tel. 03634/354-634

1.

2.


